
703 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 

Bericht 
des Handelsaussmusses 

über die Regierungsvorlage (672 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Außen
handelsgesetz neuerlich abgeändert wird 

(Außenhandelsgesetznovelle 1962). 

o 

automatis'che Lizenzen in einem vereinfachten' 
Verfahren zu erteilen. Da die Listen zum AuBen
handelsgesetz auf dem Zolltarifgesetz basieren, 
werden die BewiHigungsliste für die Ausfuhr und 
die Bewilligungsliste für die Einfuhr gleichzeitig 

In österreich ist der Außenhandel grundsätz- dem neuen Text des Zolltarifes angepaßt. Eine 
lich frei, doch erweisen sich aus allgemeinen wirt- meritorische Änderung soll lediglich in der Aus
schaftspolitischen und vor allem auch handels- fuhrliste bei Hackgut und in der Einfuhrliste 
politischen Gründen gesetzlic.he Beschränkungen bei Blei und Zink vorgenommen werden. 
als notwendig. Diese Beschränkungen sind im Der Handelsausschuß hat die erwähnte 
Außenhandelsgesetz, BGBl. Nr. 226/1956, ent- Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 19. Juni 
halten. Das erwähnte Gesetz wurde in den Jahr~n 1962 beraten und nach einer ausführlichen 
1958, 1959 und 1961 abgeändert. Am 4. Juni Debatte, an der sich außer dem Berichter-statter 
1962 hat die Bundesregierung den Entwurf eines die Abgeordneten K 0 s t r 0 u n, P r i n k e, 
Bundesgesetzes im Nationalrat eingebracht, mit Eh gar t n e r und va n Ton gel sowie be
dem das Außenhandelsgesetz neuerlich abgeändert amtete Vertreter des Bundesministeriums für 
werden soll. Handel und Wiederaufbau beteiligten, unver-

Diese Außenhandelsgesetznovelle 1962 be- ändert angenommen. 
zweckt vor allem die Aufstellung von Richt-
linien, 'die bei 'Ermessensentscheidungen der In der Aus.schußsitzung wurde folgende Druck
durchführenden Behörden und bei der Voll- fehlerberichtigung vorgebracht: In Z. 6 des 
ziehung des Gesetzes zu beachten sein werden; Gesetzentwurfes hat es in der fünften Zeile statt 
ferner sollen in Zukunft bestimmte Kunstdünger- "eingeführte" richtig zu heißen "eingefügte", da 
arten der Bewilligungspflid1t bei der Ausfuhr von einer eingefügten Tarifpost die Rede ist. 
unterworfen werden. Schließlich soll die Möglich- Der Ausschuß stellt somit den An t rag, der 
keit geschaffen werden im Bedarfsfalle -für Nationalrat wolle dem von der Bundesregierung 
Waren jeder Herkunft a~f das System der auto- . vorgelegten Gesetzentwurf (672 der Beilagen) 
m)ltischen Lizenzierung. überzugehen. Um zu unter Berücksichtigung der angeführten Druck
vermeiden, daß im Falle eines allgemeinen fehlerberichtigung die verfassungsmäßige Zusi:im~ 
überganges auf das System der automatischen mung erteilen. 
Lizenzier':1ng Schwierigkeite~ entstehen, sollen I 
die Zollämter ermächtigt werden können, solche Wien, am 19. Juni 1962 

Josef Wallner (Amstettcn) 
Berichtersta tter 

Mitterer 
Obmann 
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